
 
Liebe Schiedsrichterinnen, liebe Schiedsrichter, 
 
im Bereich des Südwestdeutschen FV gilt ab dem 01.01.2018 folgende Regelung bei der Passkontrolle: 

  
die Vereine können für die Gesichtskontrolle bei der Passkontrolle zum Nachweis des Spielrechts und der 
Identität des Spielers/der Spielerin anstatt der Spielerpässe auch einen Ausdruck ihrer Spielberechtigungsliste 
vorlegen, auf der die Spieler mit Bild und allen notwendigen Daten aufgeführt sind. 

  
Die Spielberechtigungsliste sieht wie folgt aus: 

  

 
  
Sollte keine von beiden Optionen durch den Verein möglich sein, da z.B. beides vergessen wurde, so muss der 
Spieler weiterhin seine Identität durch einen amtlichen Lichtbildausweis nachweisen und es erfolgt wie bisher ein 
entsprechender Vermerk im Spielbericht durch den Schiedsrichter. 

 

 


